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Anlage 2 zur Verbands-Lehrordnung (VLO) 

Ausbildung zum Sporthelfer 
 
Sporthelfer I 
 

Inhalte: Ausbildung für den Einsatz als Sporthelfer in Volleyball-Trainingsgruppen. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme/den Erhalt der Bescheinigung:  

• Mindestalter: 13 Jahre 
• Durchgehende Teilnahme am Lehrgang. 
• Teilnehmerkreis: Jugendtrainer im Alter von 13 bis 17 Jahren 

Umfang:  

• 30 UE/ 3-tägig bzw. 40 UE/ 4-tägig, da das "Zusatzmodul Volleyball" bei der vom WVV 
angebotenen SH I-Ausbildung bereits enthalten ist.  

• Es findet keine Prüfung statt. 

Preis:  

• Variiert je nach Lehrgangsort und Übernachtungs-/Verpflegungsangebot. 
• Teilnehmer, die nicht Mitglied in einem Verein des WVV sind, zahlen einen Zuschlag von 25 % 

auf die Gebühr. 

nächste Qualifikationsstufe:  

• Zusatzmodul Volleyball (nur für Teilnehmer, die die Sporthelfer I-Ausbildung bei einem 
anderen Anbieter (Schule, SSB/KSB) absolviert haben.  

• Sporthelfer II 
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Zusatzmodul Volleyball (Sporthelfer) 
 
Achtung! Das Zusatzmodul Volleyball ist in der vom WVV angebotenen Sporthelfer I-Ausbildung 
bereits enthalten. Das Ausbildungsangebot "Zusatzmodul Volleyball richtet sich an Teilnehmer, die 
die Sporthelfer I-Ausbildung bei einem anderen Anbieter absolviert haben! Inhalte: Ausbildung für 
den Einsatz als Sporthelfer in Volleyball-Trainingsgruppen. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme/den Erhalt der Bescheinigung:  

• Erfolgreich absolvierte Sporthelfer I -Ausbildung (kann auch in der Schule oder beim SSB/KSB 
erworben werden!). 

• Mindestalter: 13 Jahre 
• durchgehende Teilnahme am Lehrgang 
• Teilnehmerkreis: Jugendtrainer im Alter von 13 bis 17 Jahren 

Umfang:  

• 10 UE/ 1-tägig 
• Es findet keine Prüfung statt. 

 
Preis:  

• Variiert je nach Lehrgangsort und Verpflegungsangebot. 

• Teilnehmer, die nicht Mitglied in einem Verein des WVV sind, zahlen einen Zuschlag von 25 % 

auf die Gebühr. 

Anerkennung:  

• Teilnehmer, die Sporthelfer I + II sowie das Zusatzmodul Volleyball absolviert haben, können 

mit dem C-Trainer-Aufbaulehrgang weitermachen. 

• Sporthelfer I-Ausbildungen gibt es auch von anderen Anbietern, z. B. den Stadt- und 

Kreissportbünden oder Schulen bieten Sporthelferausbildungen als Wahlpflicht-

Unterrichtsfach an.  

• Das Zusatzmodul Volleyball kann auch in der Schule absolviert werden 
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Sporthelfer Volleyball II  
 
Inhalte: Ausbildung für den Einsatz als Sporthelfer in Volleyball-Trainingsgruppen. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme/den Erhalt der Bescheinigung:  

• Erfolgreich absolvierte Sporthelfer I -Ausbildung (kann auch in der Schule oder beim SSB/KSB 
erworben werden!). 

• Mindestalter: 13 Jahre 
• durchgehende Teilnahme am Lehrgang 
• Teilnehmerkreis: Jugendtrainer im Alter von 13 bis 17 Jahren 

Umfang:  

• 20 UE/ 2-tägig 
• Es findet keine Prüfung statt. 

Preis:  

• Variiert je nach Lehrgangsort und Übernachtungs-/Verpflegungsangebot. 
• Teilnehmer, die nicht Mitglied in einem Verein des WVV sind, zahlen einen Zuschlag von 25 % 

auf die Gebühr. 

Anerkennung:  

• Teilnehmer, die Sporthelfer I + II sowie das Zusatzmodul Volleyball absolviert haben, können 
mit dem C-Trainer-Aufbaulehrgang weitermachen. 

• Sporthelfer-Ausbildungen gibt es auch von anderen Anbietern, z. B. den Stadt- und 
Kreissportbünden oder Schulen bieten Sporthelferausbildungen als Wahlpflicht-
Unterrichtsfach an.  

 
 
 
 

 

 

  


